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PROGRAMMABLAUF 

Bauleitplanung 

 Flächennutzungsplan 

 Bebauungsplan/Arten von Bebauungsplänen 

  
Der Bebauungsplan 

 Grundsätzliche Regelungsmöglichkeiten 

 Rechtsgrundlagen 

 Voraussetzungen zur Aufstellung 

 Inhalte/Mindestfestsetzungen (Qualifizierter  
oder Einfacher B-Plan) 

  
Städtebauliche Verträge 

 Typische Regelungsinhalte 
  
Zulässigkeit von Vorhaben 

 §§ 30 - 35 BauGB (B-Plan, Innenbereich,  
Außenbereich, Ausnahmen und Befreiungen) 

 

Das Verfahren zur Aufstellung von 

Bebauungsplänen 

 Förmliches Verfahren 

 Aufstellungsbeschluss 

 Frühzeitige Beteiligungen 

 Auswertung der Ergebnisse 

 Öffentliche Auslegung 

 Bearbeitung des Auslegungsergebnisses 

Bebauungsplansatzung 

 Inkrafttreten des Bebauungsplans 

 Mitteilung an die Öffentlichkeit 
 

Abwägung 
 Öffentliche und private Belange 
 

Voraussetzungen für das 

beschleunigte Verfahren 
 

Sicherung der Bauleitplanung 
 Zurückstellung von Baugesuchen 

 Veränderungssperre 

 Planreife 



Kernsatz (§ 1 Abs. 1 BauGB) 

Aufgabe der Bauleitplanung ist die Vorbereitung und Leitung der 

baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde 

Arten der Bauleitpläne:  

• Der Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) 

erstreckt sich nach § 5 Abs. 1 BauGB über das gesamte Gemeinde-

gebiet und soll sich auf die Grundzüge der beabsichtigten Boden-

nutzung beschränken (Behördenverbindlich). 

• Der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan) 

ist grundsätzlich aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Er setzt 

für die städtebauliche Ordnung rechtsverbindlich fest, welche baulichen 

und sonstigen Anlagen auf einem Grundstück zulässig sind 

(allgemeiner Rechtsanspruch).  
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BAULEITPLANUNG 
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DER BEBAUUNGSPLAN  

Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln (§ 8 Abs. 2 BauGB) 
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BAULEITPLANUNG 



Was ist ein Bebauungsplan? (Beispiel Hulsbergviertel) 

Der Bebauungsplan regelt die Art und Weise in der eine Bebauung / 

Nutzung von Grundstücken innerhalb seines Geltungsbereichs 

möglich ist 

 

     Wo und wie kann gebaut 

     werden? 

 

N      
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DER BEBAUUNGSPLAN 



 

 

…und auch, was von 

Bebauung freigehalten 

werden muss, 

z.B. für die  

• öffentliche  Erschließung  

• öffentliche Grünflächen 

• private Gärten  
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DER BEBAUUNGSPLAN 



Was kann ich in einem 

Bebauungsplan festsetzen? 

Rechtsgrundlagen 
 

•     § 9 Baugesetzbuch (BauGB) 

 (Nach den Regelungen des § 9 können die dort 

 bezeichneten Festsetzungen in den Bebauungsplänen 

 aus städtebaulichen Gründen festgesetzt werden; 

 diese Festsetzungsmöglichkeiten sind abschließend. 
 

•  Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

 Die für die Bebauung vorgesehenen Flächen können 

 nach der besonderen Art ihrer baulichen Nutzung 

 (Baugebiete) festgesetzt werden; dabei dürfen keine 

 anderen Baugebietstypen „erfunden“ werden. 
 

•     Planzeichenverordnung 
 

•     § 85 Landesbauordnung (örtliche 

      Bauvorschriften) 
 

Elemente des Bebauungsplans 
•     Plan (zeichnerischer Teil) 

•     Textteil (schriftlicher Teil) + 

       Begründung 
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DER BEBAUUNGSPLAN 



Wann wird ein 

Bebauungsplan 

aufgestellt? 

 

„sobald und soweit es 

für die städtebauliche 

Ordnung erforderlich 

ist“ (§ 1 Abs. 3 BauGB) 

 

In der Begründung 

muss dargelegt 

werden, warum die 

Aufstellung eines B-

Planes erforderlich ist. 

 10 24. Mai 2016 

DER BEBAUUNGSPLAN 



Das bedeutet: 

 

z.B.  

…wenn ein neues 

städtebauliches Leitbild 

vorliegt. 
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DER BEBAUUNGSPLAN 



Welche fachlichen Belange müssen 

u.a. beachtet werden: 
 

• Verkehr (Verkehrsführung u.  

-aufkommen, Parkierung, …) 

• Soziales (Kita…) 

• Ver- und Entsorgung 

• Denkmalschutz 

• Freiraum / Bäume* 

• Artenschutz* 

• Altlasten* 

• Lärm* 

• etc. 
 

* Umweltbericht gemäß  § 2a BauGB 

  (ggf. mit Gutachten) 
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DER BEBAUUNGSPLAN 



Inhalt des Bebauungsplanes: 

• Differenzierung zwischen öffentlichen und privaten Flächen, z.B. 

 - Öffentliche Straßenverkehrsfläche 

 - Öffentliche Grünfläche 

       - Baufläche  

 

13 24. Mai 2016 

DER BEBAUUNGSPLAN 



Art der baulichen und 

sonstigen Nutzung (§§ 2 – 11 

BauNVO) 
 

• Reines Wohngebiet (WR) 

• Allgemeines Wohngebiet (WA) 

• Mischgebiet (MI) 

• Kerngebiet (MK) 

• Gewerbegebiet (GE) 

• Industriegebiet (GI) 

• Sondergebiet (SO) 
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DER BEBAUUNGSPLAN 



 

Maß der baulichen Nutzung (§ 16 

BauNVO) 
 

• Grundflächenzahl GRZ* 

Verhältnis der überbauten Fläche zur 

Grundstücksfläche 
  

• Geschossflächenzahl GFZ*  

Verhältnis der Geschossfläche zur        

Grundstücksfläche  

 

• Höhe der baulichen Anlage, TH, FH, 

GH 

 

• Anzahl der Vollgeschosse  
 

 

* Die BauNVO legt Obergrenzen fest  

   zusätzliche (Überschreitung sind 

   möglich/Ermessensentscheidung) 
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DER BEBAUUNGSPLAN 
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AUSZUG AUS DER BAUNUTZUNGS- 

VERORDNUNG  

 
ART UND MAß DER NUTZUNG 



Bauweise (§ 22 BauNVO) 

• Offene Bauweise (o) 

• Geschlossene Bauweise (g) 

• Abweichende Bauweise (a) 

•   

Überbaubare/nicht überbaubare 

Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) 

• Baugrenzen 

• Baulinien 

 

 

17 24. Mai 2016 
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Begrünung 

• Bäume: 

 Erhaltungsgebot 

 Pflanzgebot 

 
Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 (4) BauGB 

• Dachform: 

 Flachdach 

 geneigtes Dach 

 
Stellplätze 

•  Flächen für St/Ga/CP 

 
•  reduzierter Stellplatznachweis,  

 auf Grundlage eines  Mobilitäts- 

 konzepts 
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WEITERE FESTSETZUNGEN;  

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 



Ein Bebauungsplan regelt nicht 
 

• die Grundstücksgrenzen 

• den Grundstückspreis 

• den Anteil an Grundstücken für Baugruppen oder 

Bauträger 

• die konkrete architektonische Gestaltung eines 

Gebäudes 

• den energetischen Standard  

 

 

Bei städtischen Grundstücken oder konkreten Investoren 

können jedoch zusätzliche Regelungen in städtebaulichen 

Verträgen getroffen werden. 
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WAS REGELT EIN B-PLAN  

NICHT? 
 



 

Städtebauliche Verträge 
 

Der Bebauungsplan kann durch einen 

städtebaulichen Vertrag, alternativ 

durch einen Kaufvertrag ergänzt 

werden.  
 

Beispiele für Regelungsinhalte:  

• Anteil und Lage des öffentlich 

geförderten Wohnungsbaus  

• Anteil und Lage von Grundstücken für 

Baugemeinschaften 

• verbesserter energetischer Standard 

• Architektonische Gestaltungselemente 

• Grün- und Freiraumkonzept 

• Wettbewerbe  

• Mobilitätskonzept 

• …etc. 
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ERGÄNZENDE INSTRUMENTE  

ZUR REGELUNG 
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Ausnahmen und Befreiungen (§ 31 BauGB) 

(Ermessensentscheidung) 

 

 

Ausnahmen: müssen für das Maß der Nutzung  

ausdrücklich im B-Plan vorgesehen sein, bei Art  

der Nutzung sind sie in der BauNVO aufgelistet  

 

Befreiungen: Grundzug der Planung darf nicht  

berührt sein (Allgemeinwohl, städteb. vertretbar,  

Nachbarbelange müssen gewürdigt werden) 

ZULÄSSIGKEIT VON VORHABEN 



24. Mai 2016 22 

Soll das Vorhaben innerhalb 

des Bebauungszusammen-

hangs errichtet werden? 

§ 30 BauGB 

Bebauungsplan 

  

§ 34 BauGB 

Unbeplanter 

Innenbereich 

§ 35 BauGB 

Außenbereich 

Ja Nein 

Ja Nein 

Gibt es einen Bebauungsplan? 

 

 

 

 

 

 

 

ZULÄSSIGKEIT VON VORHABEN 



• Im Bereich von Bebauungsplänen (sog. „beplanter Bereich“):  

gemäß B-Plan / BauNVO 

 

• Im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB: im Zusammenhang 

bebauter Ortsteil):  

soweit sich das Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung 

einfügt 

 

• Im Außenbereich (§ 35 BauGB): grundsätzlich von Bebauung 

freizuhalten; Ausnahmen z. B. 

 Privilegierte Vorhaben (z. B. Landwirtschaft) 

 Änderung von Gebäuden, die das Bild der Kulturlandschaft prägen etc. 

Windkraftanlagen in Vorranggebieten 

 
24. Mai 2016 23 

ZULÄSSIGKEIT VON VORHABEN 



Wie kommt man zu 

einem rechtskräftigen 

Bebauungsplan? 

 

Wie sieht das 

Verfahren aus ? 

24 24. Mai 2016 

 

DAS BEBAUUNGSPLAN-   

VERFAHREN 
 



25 24. Mai 2016 

 

DAS BEBAUUNGSPLAN-   

VERFAHREN 
 



I.  STUFE 

1.  Frühzeitige Beteiligung 
a) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit    

    (Einwohnerversammlung – gem. § 3 Abs. 1 BauGB) 
und 

b) Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 

    Träger öffentlicher Belange (gem. § 4 Abs. 1 BauGB) 

  
 

II. STUFE 

2. Förmliche Beteiligung / Öffentl. Auslegung 
a) Behörden- und Trägeranhörung 

    (gemäß § 4 Abs. 2 BauGB) 

und 

b) Öffentliche Auslegung  

    (gemäß § 3 Abs. 2 BauGB) 
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DAS BEBAUUNGSPLAN- 

VERFAHREN 
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DAS BEBAUUNGSPLAN- 

VERFAHREN 
 



 

DAS BEBAUUNGSPLAN-   

VERFAHREN 
 
Geltungsbereich / Plangebiet 

Bebauungsplan 2438 - Funkschneise 
 

 

Planungsziele und Erforderlichkeit des 
Bebauungsplans 

 
Ziel der Planung: 

 Die geplanten Festsetzungen sollen 
zukünftige Nutzungskonflikte zwischen 
Wohnen und Gewerbe vermeiden.  

 Gliederung des Gewerbegebietes 

 Ausschluss von Betrieben, die nach dem 
Anhang der 4. Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Spalte 1 oder 2) genehmigungspflichtig sind. 

 Absicherung der Wohnnutzung entlang der 
Eggestraße und der Straße Osterhop sowie 
der Kleingärten an der Hasenpromenade 
entsprechend ihrem Bestand  

Hierfür ist erforderlich 

 Für die städtebauliche Neuordnung sind die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen durch 
Aufstellung eines Bebauungsplanes zu  
geschaffen. 
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29 24. Mai 2016 

 

DAS BEBAUUNGSPLAN- 

VERFAHREN 
 



Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
 stellt die erste Phase der Bürgerbeteiligung dar und 

 hat das Ziel, in einem möglichst frühen Stadium in einem Dialog zwischen Bürgerinnen und 

Bürgern sowie Planerinnen und Planern die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, ihre 

voraussichtlichen  Auswirkungen und etwaige Alternativen zu erörtern.  

 (Absehen in Bagatellfällen oder wegen vorangehender Durchführung auf anderer Grundlage) 

 Das wesentliche Ergebnis dieser Beteiligung (Einwohnerversammlung) wird von der Planungs-

behörde für das weitere Planaufstellungsverfahren ausgewertet.   

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden 
 Ebenso wie die Bürgerinnen und Bürger erhalten auch die von der städtebaulichen Planung 

betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in zwei Phasen Gelegenheit, sich 

zu den Planungsabsichten zu äußern.  

 Dabei sollen sie insbesondere über eigene (Fach-)Planungen unterrichten und der 

Planungsbehörde aus ihrem Fachbereich die Informationen zur Verfügung stellen. 

 Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB   
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DAS BEBAUUNGSPLAN- 

VERFAHREN 
 



„erweiterte“ frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

 

 

 

 

 

Wir sind schon lange … 

… und immer noch dabei! 

31 24. Mai 2016 

DAS BEBAUUNGSPLAN-   

VERFAHREN 



In Kenntnis der Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligungen erstellt die Planungsbehörde einen formellen 

und konkretisierten Planentwurf für das weitere Verfahren: 
   

 

 

 

 

 
 

 Der Entwurf und seine Begründung (einschließlich des Umweltberichts) sind öffentlich, 

also zu jedermanns Einsicht auszulegen  

 die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden von der 

Auslegung gesondert benachrichtigt 
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DAS BEBAUUNGSPLAN- 

VERFAHREN 
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DAS BEBAUUNGSPLAN-   

VERFAHREN 
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DAS BEBAUUNGSPLAN-   

VERFAHREN 
 
2. STUFE 

 

 
 

 
DAS BEBAUUNGSPLAN-   
VERFAHREN 
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DAS BEBAUUNGSPLAN- 

VERFAHREN 
 



DAS BEBAUUNGSPLAN-   
VERFAHREN 

2. Juni 2016 36 

DAS BEBAUUNGSPLAN- 

VERFAHREN 



DAS BEBAUUNGSPLAN- 

VERFAHREN 
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DAS BEBAUUNGSPLAN- 

VERFAHREN 
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ABWÄGUNG 
 



Sicherung der Bauleitplanung 

 

• Veränderungssperre gemäß § 14 BauGB 
(Voraussetzung: Planaufstellungsbeschluss) 
Die Gemeinde kann zur Sicherung der Planung für den künftigen 
Planbereich eine Veränderungssperre beschließen; 
 
 

• Zurückstellung von Baugesuchen gemäß § 15 BauGB 
Ist eine Veränderungssperre noch nicht in Kraft getreten, kann die 
Baugenehmigungsbehörde die Entscheidung über die Zulässigkeit 
von Vorhaben im Einzelfall bis zu zwölf Monate aussetzen.  
 

• … 
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VORGRIFF AUF NEUES 

PLANUNGSRECHT 



VORGRIFF AUF NEUES  

PLANUNGSRECHT 

 Geltungsdauer der Veränderungssperre 
Die Veränderungssperre wird als Satzung (Ortsgesetz) von der Stadtbürgerschaft 

beschlossen und gilt grundsätzlich für einen Zeitraum von zwei Jahren. 

Auf die Zweijahresfrist ist der Zeitraum, der seit Zustellung der ersten Zurückstellung 

eines Baugesuchs abgelaufen ist, anzurechnen. 

 Verlängerung der Veränderungssperre (1. Verlängerung) 
Die Zweijahresfrist kann um ein Jahr verlängert werden. Die Verlängerungsfrist 

beginnt nach Ablauf des letzten Tages der Zweijahresfrist. 

 Nochmalige Verlängerung der Veränderungssperre (2. Verlängerung) 
Eine zweite Verlängerung der Veränderungssperre kommt nur in Ausnahmefällen in 

Betracht. In der Regel stellen 

- Finanzierungsprobleme bremischer Bedarfsträger 

- nicht getroffene Grundentscheidungen anderer bremischer Dienststellen oder  

  bremischer Fachplanungsträger  und 

- Fragestellungen, die z.B. wegen bevorstehender Wahlen politisch unentschieden 

  geblieben sind,  

keine Ausnahmen dar. 
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VORGRIFF AUF NEUES PLANUNGS- 

RECHT IM LAUFENDEN VERFAHREN 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

DANKE FÜR DIE 

AUFMERKSAMKEIT! 
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Ronald Risch (Ref. 61 – Planung, Bauordnung Bezirk Ost) 

Uwe Eickhoff (FB 01 – Referat Recht) 

 

 

 


